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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es freut mich sehr, dass Sie sich fir einen Beruf
entschieden haben, der nicht nur hohe fachliche
Kompetenz, sondern auch Integritat, ein hohes
Mafl an Verantwortungsbewusstsein und per-
sonliches Engagement erfordert. Die Freie und
Hansestadt Hamburg versteht sich als moderne,
zukunftsorientierte Arbeitgeberin, die Sie auf
Ihrem gesamten beruflichen Weg bestmdglich
unterstitzen und férdern mochte.

Mit dieser Broschire erhalten Sie eine umfas-
sende Orientierungshilfe der personalentwick-
lerischen MaBnahmen der Hamburger Justiz.
Das Konzept bietet eine konzentrierte Ubersicht
Uber die bestehenden Angebote, Mallnahmen
und Strukturen, die Sie in lhrer fachlichen und
personlichen Entwicklung in jeder Lebensphase
begleiten und starken sollen. Dabei steht die For-
derung lhrer Kompetenzen ebenso im Mittelpunkt
wie die Wahrung unserer gemeinsamen Werte und
das Schaffen eines unterstltzenden, wertschat-
zenden Arbeitsumfeldes. Es ist Ausdruck unse-
res Anspruchs, lhre beruflichen Kompetenzen,
Potenziale und personlichen Ziele zu erkennen
und bestméglich zu fordern und weiterzuentwi-
ckeln — unabhangig von Lebens- oder Dienstalter,
Statusamt oder individuellen Laufbahnplanen.

Die Anforderungen an die Justiz wandeln sich
stetig. Digitalisierung, gesellschaftliche Veran-
derungen und neue Herausforderungen verlan-
gen von uns allen Flexibilitat, Offenheit und die
Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzubilden.
Das Personalentwicklungskonzept tragt diesen
Entwicklungen Rechnung und bietet lhnen viel-
faltige Angebote, welche stetig an die gesell-
schaftlichen und fachlichen Herausforderungen
angepasst werden: von gezielten Fortbildungen,
Uber Supervision und psychosoziale Unterstit-
zung bis hin zu MaRnahmen zur Vereinbarkeit von

Beruf und Familie. Besonderen Wert legen wir auf
Chancengleichheit und die Férderung eines aus-
gewogenen Geschlechterverhaltnisses - sowohl
im Eingangsamt als auch in den Beférderungs-
amtern. Die Hamburger Justiz ist stolz auf ihre
Durchlassigkeit und die Moglichkeit, individuelle
Karrierewege zu gestalten. Wechsel zwischen den
Gerichten und den Staatsanwaltschaften, Son-
derverwendungen, Abordnungen und die Teilnah-
me an nationalen wie internationalen Program-
men erd6ffnen lhnen zahlreiche Perspektiven. Wir
mo&chten Sie ermutigen, diese Chancen zu nutzen,
Ihre Starken einzubringen und sich aktiv an der
Weiterentwicklung unserer Justiz zu beteiligen.

Ein besonderes Anliegen ist uns die Unterstitzung
in den ersten Jahren lhrer Tatigkeit. Die Phase des
Berufseinstiegs ist pragend und oft herausfor-
dernd. Mit gezielten Einflhrungsveranstaltungen,
vielfaltigen Fortbildungsmallnahmen und einem
breiten Netzwerk an Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern mochten wir lhnen den Start
erleichtern und Sie auf Inrem Weg begleiten.

Gemeinsam wollen wir die Hamburger Justiz
auch in Zukunft als eine exzellente und moderne
Institution erhalten, die den hohen Erwartungen
unserer Gesellschaft gerecht wird. Ein starker
und wehrhafter Rechtsstaat braucht eine leis-
tungsstarke Justiz.

Ich wiinsche lhnen viel Erfolg, Freude und Erful-
lung bei lhrer verantwortungsvollen Tatigkeit und
Ihrer weiteren beruflichen Entwicklung in der
Hamburger Justiz.

Mit freundlichen GriRen

/ Ny
A Apllwna

Anna Gallina
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. Grundgedanken zur Personalentwicklung

—» Das Personalentwicklungskonzept bein-
haltet auf die verschiedenen Berufs- und
Lebensphasen abgestimmte MaBnahmen
und Prozesse, die die Hamburgische Jus-
tiz zur Férderung von Richterinnen und
Richtern sowie Staatsanwaltinnen und
Staatsanwalten in fachlicher sowie in
personlicher Hinsicht bereithalt.

Anspruch und Ziel exzellenter Personalent-
wicklung ist es, die beruflichen Kompetenzen,
Potentiale und personlichen Berufsziele aller
Beschaftigen zu erkennen, bestmdglich einzu-
setzen und standig weiterzuentwickeln. Daflir
ist es erforderlich, die Arbeitszufriedenheit,
Motivation, Qualifikation und Gesundheit
aller zu férdern sowie Perspektiven flir das
gesamtes Berufsleben zu schaffen, zu erhal-
ten und zu starken. Ziel ist nicht lediglich die

Forderung juristischer Kompetenzen, sondern
im gleichen Malle die Entwicklung personli-
cher Kompetenzen, die fiir die Auslibung des
Berufs einer Richterin und eines Richters
sowie einer Staatsanwaltin und eines Staats-
anwalts erforderlich sind. Auf Fahigkeiten und
Eigenschaften, denen fir karriere- und befor-
derungsrelevante Entscheidungen Bedeutung
zukommen, sind im selben MaBe Augenmerk
zu richten wie auf Fahigkeiten und Eigen-
schaften, die dem Erhalt von Arbeitszufrie-
denheit, Gesundheit und vertrauensvoller
Kollegialitat dienen. Eine zukunftsgerichte-
te Personalentwicklung muss dabei auf sich
andernde Anforderungen und Bedurfnisse in
allen Bereichen gerichtet sein. Die Digitalisie-
rung bzw. die Entwicklung von Fahigkeiten,
wie die Arbeit in einer digitalisierten Justiz
sie erfordern, sind hierbei besonders in den

Blick zu nehmen.
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Menschen entwickeln sich privat und im Berufs-
leben fortwahrend weiter. Personalentwicklung
richtet sich daher an alle Richterinnen und Rich-
ter sowie Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte
unabhangig von ihrem Dienst- und Lebensalter,
unabhangig vom Statusamt und unabhangig
von individuellen Laufbahn- und Zukunftspla-
nen. Alle sind gleichermafen angesprochen, sei
es in der Probezeit oder nach der Lebenszeiter-
nennung, im Eingangs- oder Beférderungsamt
oder in den letzten Berufsjahren. Entsprechend
orientiert sich eine gezielte Personalentwick-
lung an den beruflichen Lebensphasen: begin-
nend mit Studium, Referendariat und Einstel-
lungsverfahren (Nachwuchsgewinnung, s.u.
[I.1.), Uber die Probezeit und Lebenszeiternen-
nung (Proberichterphase mit Stationsmodell,
s.u. 1l.2.), die Moéglichkeit von Sonderverwen-
dungen in der Verwaltung, bei Bundesgerich-
ten oder Auslandseinsatzen (,Sidesteps”, s.u.
[1.3.), einer eventuellen Erprobung mit moglicher
anschlieBender Beférderung (Erprobung, s.u.
[1.4) bis hin zu den letzten Dienstjahren.

Fir eine umfassende und bedarfsgerechte
Personalentwicklung ist das Zusammenwirken
aller relevanten Akteure erforderlich. Zu die-
sen gehoren insbesondere die Prasidentinnen
und Présidenten aller Hamburger Gerichte, die
Leitungen der Staatsanwaltschaften und die
Behdrde fur Justiz und Verbraucherschutz, dar-
Uber hinaus die Vertretungen der Richterrate

und des Personalrats der Staatsanwaltschaften

sowie die Vertretung des Hamburgischen Rich-
tervereins wie auch Schwerbehinderten- und
Gleichstellungsbeauftragte. Der Behorde fir
Justiz und Verbraucherschutz ist ein umfassen-
der Austausch mit all diesen Akteurinnen und
Akteuren ein wichtiges Anliegen.

Im Jahr 2021 ist ein Gesprachsprozess mit den
genannten Akteurinnen und Akteuren initiiert
worden, der zu den besonders wichtigen The-
men Nachwuchsgewinnung, Stationsmodell und
Gleichstellungsférderung inzwischen abge-
schlossen ist. Viele der dabei erarbeiteten
Grundsatze und MaRBnahmen wurden zwischen-
zeitlich umgesetzt und sind nunmehr Teil des
Angebots zur Personalentwicklung in der Ham-
burgischen Justiz. Mit Blick auf den stetigen
Wandel der Arbeitswelt wird der Gesprachs-
prozess zur Personalentwicklung weiter fort-
gesetzt und die bestehenden Angebote und
MaRnahmen den sich wandelnden Herausforde-
rungen und BedUrfnissen kontinuierlich ange-
passt und fortgeschrieben werden.
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Il. Gezielte Personalentwicklung in einzelnen
beruflichen Lebensphasen

Eine gelungene Personalentwicklung beginnt
bei der Gewinnung persénlich und fachlich
geeigneten Nachwuchses.

1. Nachwuchsgewinnung: Referen-

dariat und Einstellungsverfahren
Angesichts des intensivierten Wettbewerbs um
die besten Kopfe, rickgangiger Studierenden-
zahlen und der veranderten Bedurfnisse der
.Generation Z", sind von der Behorde flr Justiz
und Verbraucherschutz im Austausch mit den
Gerichten und Staatsanwaltschaften die MaBnah-
men zur Nachwuchsgewinnung intensiviert und
ausgeweitet worden, die insbesondere geeignete
Referendarinnen und Referendare friihzeitig an
die Hamburgische Justiz binden sollen:

a) Referendariat

Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen Nach-
wuchsgewinnung ist das Referendariat, denn die
Justiz hat hier den ,Erstzugriff” auf guten juris-
tischen Nachwuchs. Die Ausbildungsstationen
bei Gerichten und Staatsanwaltschaften mus-
sen daher gezielt und bewusst genutzt werden,
personlich und fachlich geeignete Referendarin-
nen und Referendare bereits frihzeitig flr eine
Tatigkeit in der Hamburger Justiz zu begeistern.
Wahrend ihrer Stationen bei den Gerichten und
Staatsanwaltschaften erhalten Referendarinnen
und Referendare einen hautnahen Einblick in die
verantwortungsvolle und vielseitige Arbeit als
Richterin und Richter oder Staatsanwaltin und
Staatsanwalt und lernen im besten Fall ihre kiinf-
tigen Kolleginnen und Kollegen kennen.

Die dabei gewonnenen Eindriicke und Erfahrun-
gen beeinflussen die anschlieBende Berufswahl
erheblich. Die Qualitat der Ausbildung und die
Arbeit der Ausbildenden und der Arbeitsgemein-
schaftsleitenden hat deshalb eine hohe Bedeu-
tung. So bietet das Referendariat die Moglich-
keit, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten
friihzeitig zu identifizieren und mit ihnen bis zur
Bewerbung fir die Justiz regelmaBigen Kontakt

zu halten. Der Einsatz der mit der Ausbildung
von Referendarinnen und Referendaren betrau-
ten Richterinnen und Richtern sowie Staats-
anwaltinnen und Staatsanwalten kann deshalb
nicht hoch genug geschatzt werden.

Um geeignete Referendarinnen und Referenda-
re fUr den hoheren Justizdienst zu begeistern,
werden von den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften zahlreiche MaBnahmen umgesetzt.
Diese reichen von Vortrdgen, Veranstaltungen
und hausinternen Fortbildungen fir Referen-
darinnen und Referendare Uber Moot Courts
bei Gericht bis hin zu Bonding-Gesprachen
mit potenziell geeigneten Referendarinnen und
Referendaren mit dem Ziel, frih und niedrig-
schwellig ins Gesprach zu kommen, Kontakt
zu halten und flr den Beruf zu werben. Neue
Veranstaltungsformate flir Referendarinnen/
Referendare und Studierende, die Uber die
vielfaltigen beruflichen Moéglichkeiten in der
Hamburgischen Justiz informieren, sind einge-
fihrt worden (wie der Infotag der Justiz beim
Hanseatischen Oberlandesgericht oder der
Digitale Justizabend) und sollen weiter ausge-
baut werden. Zudem ist die Qualitat der Ein-
fihrungs-Arbeitsgemeinschaften sowie der
Einzelausbildung durch Handreichungen und
neu konzipierte Fortbildungen flr die Ausbilde-
rinnen und Ausbilder (,Didaktik fur Ausbilden-
de”, ,Ausbildung von Stationsreferendarinnen
und -referendaren”) gestarkt worden.

b) Einstellungsverfahren

Die Hamburger Justiz stellt laufend Richterin-
nen und Richter sowie Staatsanwaltinnen und
Staatsanwalte ein. Sie ist gleichermallen offen
fir Bewerberinnen und Bewerber, die nicht
in Hamburg ausgebildet worden sind, wie flr
Absolventinnen und Absolventen der hiesigen
Hochschulen und solchen, die in Hamburg ihr
Referendariat absolviert haben. Die Bewerbung
kann sich auch auf eine bestimmte Gerichts-
barkeit oder die Staatsanwaltschaft beziehen.



Aktuelle Informationen zum Bewerbungsver-
fahren (aktuelle Einstellungsvoraussetzungen,
erforderliche Unterlagen, Ansprechpersonen)
sind im Internet veroffentlicht (https://justiz.
hamburg.de/richtereinstellungen).

Die Hamburger Justiz schatzt und erkennt die
Vielfalt ihrer Beschaftigten an. Sie soll auch
bei der Nachwuchsgewinnung im Rahmen des
rechtlich Zulassigen bertcksichtigt werden. Um
neue Bewerbergruppen zu erschlielen, weist
die Hamburger Justiz im Internet betreffend die
Einstellungsvoraussetzungen darauf hin, dass
sie sich Uber das Interesse von Bewerberinnen
und Bewerbern mit Migrationshintergrund -
freuen wirde.

2. Proberichterphase mit
Stationsmodell

—» Bereits nach drei Jahren erfolgt regel-
maRig die Ernennung zur Richterin/zum
Richter bzw. zur Staatsanwaltin/zum
Staatsanwalt bei entsprechender Bewah-
rung auf einer festen Planstelle.

a) Probezeit

Bei entsprechender Bewahrung erfolgt in
Hamburg regelmaRig schon nach drei Jah-
ren eine Ernennung zur Richterin/zum Richter
bzw. zur Staatsanwaltin/zum Staatsanwalt auf
Lebenszeit. Auf die Probezeit kdnnen bestimm-
te Vortatigkeiten (z.B. als Rechtsanwaltin/
Rechtsanwalt) - im Umfang von bis zu einem
Jahr - angerechnet werden, so dass die Probe-
zeit auf maximal zwei Jahre verklrzt werden
kann. Ein entsprechender Antrag ist beim Han-
seatischen Oberlandesgericht, Gemeinsame Per-
sonalabteilung und Bezligeabrechnung bzw. der
Personalabteilung des Amtsgerichts zu stellen.

In Hamburg erfolgt bereits die Ernennung zur

Proberichterin/zum Proberichter auf einer fes-
ten Planstelle bei einem bestimmten Gericht
bzw. der Staatsanwaltschaft, weshalb der
Zeitpunkt der Lebenszeiternennung - anders
als in anderen Bundesléandern - nicht von einer
erst dann freiwerdenden Planstelle abhangt.
Deshalb erfolgt die Ernennung auf Lebenszeit
grundsatzlich bei der Dienststelle, fir welche
die Einstellung erfolgt ist. Als weiterer Plus-
punkt zeichnet sich die Hamburger Justiz durch
ihre hohe Durchladssigkeit aus, weshalb Wechsel
innerhalb der Gerichte/ Gerichtsbarkeiten und
zwischen Gerichten und Staatsanwaltschaft
unter Berlcksichtigung dienstlicher Belange
und im Rahmen der Kapazitaten auch nach
Lebenszeiternennung maoglich sind.


https://justiz.hamburg.de/richtereinstellungen
https://justiz.hamburg.de/richtereinstellungen
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Eine Gesamtiibersicht liber die Institutionen
innerhalb der Hamburger Justiz erfolgt wahrend
der zweitagigen Veranstaltung fir Assessorin-
nen und Assessoren ,Hamburgs Justiz fir Ein-
steiger:innen”.

—» Assessorinnen und Assessoren werden
wahrend der Einarbeitung durch Mento-
ren- und Patenprogramme unterstiitzt.

—» Das erforderliche Fachwissen wird im Rah-
men von gezielten Fortbildungen, Work-
Shops und Wissensdatenbanken vermittelt.

b) Unterstiitzung wahrend der
Proberichterphase

In der Probezeit bendtigen Assessorinnen und
Assessoren ein besonderes und umfangrei-
ches Unterstlitzungsangebot. Jurastudium und
Rechtsreferendariat vermitteln zwar ein breit-
gefachertes Wissen und die formale ,Befahi-
gung zum Richteramt”. Da das Rechtsreferen-
dariat aber fUr alle potenziellen Berufsgruppen
eine Vorbereitung bietet, kann es nicht vollstan-
dig auf die vielfaltigen praktischen Herausfor-
derungen im Justizdienst vorbereiten. In der
Hamburger Justiz wird den Assessorinnen und
Assessoren deshalb auf vielfaltige Weise Unter-
stltzung in der Phase der Probezeit geboten:

m Es finden BegriRungsgesprache bei den
Gerichts- oder Behoérdenleitungen oder mit
den flir Personalangelegenheiten zustandi-
gen Prasidialrichterinnen und Préasidialrich-
tern bzw. Dezernentinnen und Dezernenten
statt. Hierbei werden die Assessorinnen und
Assessoren nicht nur dem richterlichen/
staatsanwaltlichen, sondern auch dem ub-
rigen Personal ihrer Dienststelle vorgestellt
und mit den internen Ablaufen vertraut
gemacht. Weiterhin erhalten sie Kontakt-

angebote zum Hamburger Richterverein
und zu den jeweiligen Richter- und Perso-
nalraten. Die wichtigsten Informationen zur
Dienststelle und den Ablaufen sind in einer
BegriiBungsmappe enthalten, die den As-
sessorinnen und Assessoren zum Einstieg
Uberreicht wird.

Eine Gesamtlbersicht Uber die Institutio-
nen innerhalb der Hamburger Justiz ver-
mittelt die zweitdgige Veranstaltung fur
Assessorinnen und Assessoren ,Hamburgs
Justiz fur Einsteiger:innen”, die aktuell im
Seminarzentrum Gut Siggen an der Ost-
see stattfindet. Die Proberichterinnen und
Proberichter werden dabei auch Uber die
vielfaltigen Abordnungs- und Sonderver-
wendungsmaoglichkeiten sowie Uber die
Fort- und Weiterbildungsangebote in der
Hamburger Justiz informiert.

Gerade in den ersten Jahren sind erfahrene
Kolleginnen und Kollegen als Ansprechper-
sonen von pragender Bedeutung fur die
Orientierung im neuen Berufsumfeld. Die
Hamburger Gerichte und Staatsanwalt-
schaften bieten hier verschiedene Model-
le zur Begleitung der Einarbeitung an, wie
Mentoren- und Patenprogramme, teils mit
strukturierter Einarbeitungszeit nebst Be-
gleitung.

Zur Erleichterung des fachlichen Einstiegs
sind Sharepoint-Bereiche speziell fir As-
sessorinnen und Assessoren eingerichtet
worden, die z.B. Formularsammlungen und
Wissensdatenbanken enthalten. Daneben
finden regelmalige Workshops flir Asses-
sorinnen und Assessoren statt.

Ein wesentlicher Baustein der Proberichter-
zeit in der Hamburger Justiz ist dartber hin-
aus ein umfangreiches Fortbildungsangebot,
das allen Assessorinnen und Assessoren of-
fensteht und gezielte Fortbildungen flr sie
bereithalt (vgl. zum Fortbildungsangebot den
gesonderten Abschnitt).



c) Stationsmodell

=» Grundsatzlich werden Assessorinnen und
Assessoren wahrend ihrer Probezeit in
mindestens zwei verschiedenen Verwen-
dungen und/oder zwei Prozessordnungen

In der Hamburger Justiz ist es seit vielen Jahren
gangige Praxis, dass Assessorinnen und Asses-
soren wahrend ihrer Probezeit in verschiedenen
Verwendungen eingesetzt werden. Ubergeord-
nete Ziele und Zwecke des im Jahr 2005 ein-
gefihrten Stationsmodells sind neben der
Erprobung die Erhohung der Verwendungsbrei-
te, die Mobilitatsforderung sowie die Identifika-
tion mit der Hamburger Justiz insgesamt, die
die Assessorinnen und Assessoren durch einen
.Blick Uber den Tellerrand” erreichen.

Als personalentwicklerisches Instrument hat
sich das Stationsmodell bewahrt und bietet
den Assessorinnen und Assessoren erhebliche
Vorteile:

m Es erzeugt ein Ubergreifendes Verstandnis
fUr die Breite, Vielfalt und die Zusammen-
hange in der Hamburger Justiz insgesamt.

m Es tragt zu einer breit angelegten Berufs-
sozialisation und Horizonterweiterung bei:
Die Assessorinnen und Assessoren haben
die Moglichkeit verschiedene Rechtsge-
biete, Prozessordnungen
re Amtsermittlungsgrundsatz einerseits,
Beibringungsgrundsatz andererseits) und

(insbesonde-

unterschiedliche Kulturen in den einzelnen
Gerichten bzw. der Staatsanwaltschaft ken-
nenzulernen. Neben der Herausforderung,
sich schnell in die jeweiligen Rechtsgebie-
te und Kulturen einzuarbeiten, kdnnen sie
dabei gleichzeitig eigene Starken und Vor-
lieben erkennen und konkrete Vorstellungen
fUr ihren weiteren beruflichen Werdegang
entwickeln.



m Es erhoht die Mobilitat, Flexibilitat und Ver-
wendungsbreite der Assessorinnen und As-

sessoren und damit auch Wechselmdglich-
keiten im weiteren Berufsleben.

m Die im Stationsmodell gewonnenen be-
ruflichen und personlichen Kontakte er-
leichtern den kollegialen Austausch und
das gerichts- und behdérdenlbergreifende
Miteinander.

m Die - insbesondere bei gerichtsbarkeits-
Ubergreifenden bzw. Wechseln zwischen
Gericht und Staatsanwaltschaft erreich-
ten - Erfahrungen und Perspektiv- und
Rollenwechsel fordern das gegenseitige
Verstandnis und bereichern den weiteren
Berufsweg.

m Das Stationsmodell schafft eine breite
Grundlage fur die Feststellung der Eignung
zur Ernennung auf Lebenszeit.
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Die Umsetzung des Stationsmodells erfolgt -
unter Berlcksichtigung dienstlicher Belange
sowie unter Beachtung des rechtsstaatlichen
Auftrags der Justiz, Verfahren in angemessener
Zeit und in hoher Qualitat zu erledigen - nach
den folgenden Grundsatzen:

m Assessorinnen und Assessoren sollen in
ihrer Probezeit in zwei verschiedenen Ver-
wendungen (zwei Dienststellen [Gerichte/
Staatsanwaltschaft/Behorde fir Justiz und
Verbraucherschutz] und/oder zwei Pro-
zessordnungen) eingesetzt werden.

m Dies gilt grundsatzlich auch bei verklrzter
Probezeit aufgrund anrechenbarer Vorta-
tigkeiten, § 10 Abs. 2 DRiG bzw. § 19 Abs.
2 S. 2 HmbBG. Die Probezeit soll allein auf-
grund der Teilnahme am Stationsmodell
nicht verlangert werden.

m Flr Gerichte eingestellte Assessorinnen
und Assessoren, die eine Station bei der
Staatsanwaltschaft absolvieren, sollen
zuvor ein Jahr lang strafrichterliche Er-
fahrung gesammelt haben oder aus sons-
tigen Grunden Vorerfahrungen in diesem
Bereich mitbringen. Flr die Staatsanwalt-
schaft eingestellte Assessorinnen und
Assessoren, die eine Station bei einem
Gericht absolvieren, sollen dort im Straf-
bereich eingesetzt werden.

m Die jeweilige Stationsabfolge legen die Ge-
richte und die Staatsanwaltschaft im ge-
genseitigen Einvernehmen dezentral fest.
Die offizielle Zuweisung erfolgt durch die
Behorde fur Justiz und Verbraucherschutz.

m Ausnahmen von den vorgenannten Grund-
satzen sind aus dienstlichen Belangen im
Einvernehmen mit der Behorde fur Justiz
und Verbraucherschutz moglich.



3. ,Sidesteps” im Laufe der
beruflichen Entwicklung
a) Sonderverwendungen

—» Sonderverwendungen innerhalb der Dienst-
stelle sowie Abordnungen an Landesober-
gerichte, in ministerielle Fachbehérden,
Parlamentsverwaltungen oder internatio-
nale Organisationen werden von der Behor-
de fiir Justiz und Verbraucherschutz sowie
von den Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten unterstiitzt und geférdert.

Flexibilitat und zeitlich begrenzte Wechselmog-
lichkeiten gehdéren zu den Merkmalen, die die
Hamburger Justiz flr viele Berufseinsteigerin-
nen und Berufseinsteiger zu einer attraktiven
Arbeitsgeberin machen. Die Besonderheiten
Hamburgs als Stadtstaat und internationa-
le Handelsstadt verschaffen der Justiz einen
weiten Rahmen an Arbeitsfeldern und Heraus-
forderungen. Die Stadtstaatlichkeit Hamburgs
ermoglicht Abordnungen an Landesoberge-
richte, in ministerielle Fachbehdrden, in die
Parlamentsverwaltung und sogar den Einsatz
in internationalen Organisationen ohne Wech-
sel des Wohnortes oder lange Fahrzeiten.
Damit bietet die Hamburger Justiz sowohl die
Chance der Erlangung von Verwaltungserfah-
rung und einer Verwendungsbreite wie auch
der Entwicklung von FUhrungskompetenz
sowie die Moglichkeit einer gezielten Spezia-
lisierung. Im Interesse eines breit angelegten
Erfahrungsaustausches stehen Abordnungen
grundsatzlich allen Richterinnen und Richtern
sowie Staatsanwaltinnen und Staatsanwalten
offen. Mobilitat wird sowohl von der Behdérde
fUr Justiz und Verbraucherschutz als auch von
den Gerichten und Staatsanwaltschaften unter-
stltzt und geférdert.

Entsprechende Angebote werden von der
Behorde fur Justiz und Verbraucherschutz allen

Prasidialverwaltungen sowie Personaldezernen-
tinnen und Personaldezernenten zur Verfligung
gestellt und sollen allen Richterinnen und Rich-
tern sowie Staatsanwaltinnen und Staatsan-
walten bekannt gegeben werden. Sie eréffnen
allen die Moglichkeit, ihr Interesse zu bekunden
bzw. sich zu bewerben. Sonderverwendungen
erfolgen haufig im Wege der Abordnung oder
gleichwertigen Versetzung ohne Befdrderung.
Bei entsprechender Eignung der Stelle kdnnen
sie auch als Ersatzerprobung (Erprobung, s.u.
[l.4) derart gestaltet sein, dass sie bei erfolgrei-
chem Ablauf in ein Beférderungsamt Gbergehen
oder die Moglichkeit eroéffnen, sich auf Befor-
derungsamter zu bewerben. Andere Sonderver-
wendungen kdnnen den Weg flr eine spatere
Beférderung ebnen, etwa wenn sie es ermogli-
chen, Erfahrung in Verwaltungs-, Fihrungs- und
Leitungsaufgaben zu sammeln.

Sonderverwendungen innerhalb der eigenen
Dienststelle betreffen in der Regel besondere
Aufgaben in zeitlich begrenzten Projekten, wie
bspw. die Einflhrung der elektronischen Akte.
Andere Aufgaben der Justizverwaltung sind wie-
derkehrend zu besetzen, namentlich die Stellen
der Prasidialrichterinnen und Prasidialrichter.

Sonderverwendungen aufBerhalb der eigenen
Dienststelle erfolgen regelmafBig im Wege von
Abordnungen bzw. Zuweisungen

m in die Behorde fur Justiz und Verbraucher-
schutz (wie z.B. im Bereich Gesetzgebung,
im Justizvollzug oder im Justiziariat, im Per-
sonalbereich oder auch im Prasidialstab),

®m an Bundesgerichte (BVerfG, BGH, BAG,
BFH, BSG, BVerw(G),

m zur Generalbundesanwaltschaft,

m in Bundesministerien (insbesondere
Bundesministerium der Justiz einschliel3-
lich des Bundesamts fur Justiz),

m in weitere Landesbehorden (wie z.B. Se-
natskanzlei und Sozialbehorde)

13



14

PERSONALENTWICKLUNG

®m an Europaische Institutionen (Europaische
Kommission, Europaischer Gerichtshof,
Européischer Gerichtshof fir Menschen-
rechte),

® an internationale Organisationen (UNO,
Internationale Gerichtshofe) oder auch

m an Programme der juristischen Kooperation
und Weiterentwicklung (bspw. der Gesell-
schaft fur Internationale Zusammenarbeit
oder der Deutschen Stiftung fiir internatio-
nale rechtliche Zusammenarbeit).

b) Ehrenamtliches Engagement

Alle Hamburger Richterinnen und Richter sowie
Staatsanwaltinnen und Staatsanwaélte haben
die Moglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagie-
ren. Hierzu gehoren beispielsweise

m die Beratungstatigkeit bei der Offentlichen
Rechtsauskunft (ORA),

m der Straffalligenhilfe oder auch

m ein Engagement im Rahmen des Projekts
,Schule mit Recht”.

Bei dem im Jahr 2019 entstandenen Projekt
.Schule mit Recht” setzen sich Richterinnen
und Richter, Staatsanwaltinnen und Staats-
anwalte sowie Anwaltinnen und Anwalte in
Zusammenarbeit mit der Behorde flr Justiz und
Verbraucherschutz, der Behérde fiir Schule und
Berufsbildung und dem Landesinstitut fur Leh-
rerbildung und Schulentwicklung (LI) in unter-
schiedlichen Formaten und mit verschiedenen
Themen daflr ein, die Bedeutung eines funk-
tionierenden Rechtsstaates in unserer Gesell-
schaft Schilerinnen und Schilern praxisnah zu
vermitteln.

c) Anderweitiges Engagement

Alle Hamburger Richterinnen und Richter sowie
Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte haben
darltber hinaus die Moéglichkeit, sich - zum Teil
auch entgeltlich - in der Hamburger Justiz zu
engagieren. Dies kann im Rahmen des eigent-

lichen Amts, aber auch darlber hinaus erfolgen.
Mégliche Engagements sind beispielsweise

m Tatigkeiten als Priferin oder Priifer im ersten
oder zweiten Staatsexamen,

m die Betreuung und Ausbildung von Refe-
rendarinnen und Referendaren,

m ein Engagement in der Fortbildung oder
Ausbildung, wie die Leitung von Arbeitsge-
meinschaften oder die Dozententatigkeit
bei Fortbildungen sowohl im richterlichen
wie auch im nichtrichterlichen Bereich,

®m ein Engagement in Sonderprojekten
(wie die Einfihrung der E-Akte) oder

m die Ubernahme von Aufgaben in der
Gerichtsverwaltung.

4. Beurteilungswesen und
Erprobung
a) Beurteilungswesen
Richterinnen und Richter sowie Staatsanwal-
tinnen und Staatsanwalte werden in Hamburg
wahrend der Probezeit mehrmals - in der Regel
drei Mal - beurteilt (Regelbeurteilung). Richte-
rinnen und Richter werden nach der Ernennung
auf Lebenszeit bis zu ihrem 50. Lebensjahr alle
funf Jahre, Staatsanwalte und Staatsanwaltin-
nen bis zum 55. Lebensjahr alle vier Jahre beur-
teilt (Regelbeurteilung). Darliber hinaus werden
anlassbezogen, u.a.am Ende einer Erprobung
und anlasslich der Bewerbung um ein anderes
Amt Beurteilungen erstellt.

Gesetzliche Grundlage der Beurteilung von
Richterinnen und Richtern ist § 3a HmbRIG
in der Fassung vom 10. September 2024
(HmbGVBI. S. 479). Die Einzelheiten, d.h. das
Verfahren, die Zustandigkeiten, Intervalle und
Kriterien der Beurteilungen sind derzeit noch
in der sog. ,Beurteilungsrichtlinie” (AV der
Behdrde fir Justiz und Verbraucherschutz Nr.
21/2012 vom 17.08.2012, HmbJVBI. S. 76)
geregelt. Zuklinftig wird das Beurteilungswesen
fUr Richterinnen und Richter auf der Grundlage



von § 3a Abs. 5 HmbRIG in einer Verordnung
geregelt werden, die voraussichtlich im Frih-

jahr 2025 erlassen werden wird. Die Verord-
nung wird inhaltlich weitestgehend der bisheri-
gen Beurteilungsrichtlinie entsprechen. Ebenso
gibt es die Richtlinien Uber die Beurteilung der
Staatsanwalte und Amtsanwalte der Staatsan-
waltschaften (BeurtRL-StA) vom 1. September
20071

b) Erprobung

Als Voraussetzung flir eine mogliche Befor-
derung sind Erprobungen ein wesentlicher
Bestandteil der Personalentwicklung in der
Hamburger Justiz. Im Wege von zeitlich
begrenzten Abordnungen an die Obergerichte
ihrer jeweiligen Gerichtsbarkeit? oder die Gene-
ralstaatsanwaltschaft bietet die Erprobungs-
abordnung flr alle Richterinnen und Richter
sowie Staatsanwaéltinnen und Staatsanwalte
die Mdglichkeit, die eigenen Rechtskenntnisse
zu vertiefen und die Chance, die Tatigkeit an
einem Obergericht bzw. der Generalstaatsan-
waltschaft ndher kennenzulernen. In einigen
Erprobungspositionen besteht zudem die Mdg-

lichkeit, erste Fihrungs- und Leitungsfunktio-
nen wahrzunehmen und hierin Erfahrungen zu
sammeln.

Die Einzelheiten der Erprobung hinsichtlich
Dauer und Inhalt sowie die konkrete Abord-
nungsplanung werden von den Gerichten fest-
gelegt. Die Grundséatze der Erprobung bei der
Generalstaatsanwaltschaft sind in den Richtli-
nien fur die Erprobung bei der Generalstaats-
anwaltschaft Hamburg (ErpRL-GenStA) vom
1. November 2016 niedergelegt. Die Erpro-
bungsabordnung im Einzelfall unterliegt der
Zustimmung des Richterrats, § 56 Abs. 1 Nr.
18 HMbRIG bzw. des Personalrats der Staats-
anwaltschaften, § 88 Abs. 1 Nr. 8 PersVG.

Im Einzelfall besteht auch die Moglichkeit von
Langzeitersatzerprobungen - in der Regel zwei
Jahre -auBerhalb der Kernjustiz wie beispiels-
weise beim BGH, bei der Bundesanwaltschaft
oder bei der Behorde fir Justiz und Verbrau-
cherschutz.

1 Derzeit befinden sich die Beurteilungsrichtlinien in Uberarbeitung und sollen durch eine Beurteilungs-VO ersetzt

werden.

2 Eine Ausnahme gilt in der Finanzgerichtsbarkeit, da es innerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg keinen
Instanzenzug gibt und die Richterinnen und Richter, die hier tatig werden, bereits liber mehrjahrige Berufs-
erfahrung verfligen. Das Einstiegsamt beim Finanzgericht entspricht dem Beférderungsamt R2.
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lll. Starkung der Justiz von innen

=» Das ganzheitliche Konzept ,Starkung der

Justiz von innen” stellt Instrumentarien

—» aus verschiedenen Bereichen zum
Erhalt der Arbeitszufriedenheit und
-leistung

—» sowie zum Umgang mit Belastungen
fiir die Beschaftigten zur Verfligung:

—» Fortbildungen zu Fachwissen und
Arbeitstechniken

—» Sicherheit

=» Supervision

—» Fortbildungen zu Management-Tools
und Leitungskompetenzen

—» Psychosoziale Unterstiitzung

Arbeitsgrundlage des Referats fiir Personalent-
wicklung, Aus- und Fortbildung der Behorde flr
Justiz und Verbraucherschutz ist das hier ent-
wickelte Konzept der ,Starkung der Justiz von
innen”. Das Konzept beruht auf der Uberzeu-
gung, dass die Justiz in ihrer Verantwortung als
gute Arbeitgeberin moglichst viele verschiedene
Instrumentarien zur Verfligung stellen soll, um
die Arbeitszufriedenheit und -leistung sowie die
Gesundheit aller Beschaftigten zu erhalten und zu
steigern und den mit einer Tatigkeit in der Justiz
einhergehenden Belastungen gezielt zu begegnen.

Diese Uberzeugung verknlpft die vielfaltigen
Angebote aus der Personalabteilung der Behor-
de fur Justiz und Verbraucherschutz zu einem
ganzheitlichen Ansatz und fullt auf sieben
,Saulen der Unterstitzung”.

Im Einzelnen:

1. Erste und zweite Saule: Fort-
bildungen zu Fachwissen und
Arbeitstechniken

Es ist notwendig und selbstverstandlich, dass

Hamburger Richterinnen und Richter sowie

Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte wegen

sich wandelnder Rechtsprechung oder Geset-

zesanderungen oder wegen der Zuweisung zu

Spezialabteilungen oder Spezialspruchkoérpern
ein fachliches Fortbildungsangebot wahrneh-
men kdénnen missen (vgl. § 3b HMbRIG; § 22
HmbBG; § 22 Abs. 6 S. 2 GVG; § 23b Abs. 3 S.
3 GVG; § 37 Abs. 1 S. 1 JGG). Dartber hinaus
bieten Fortbildungsveranstaltungen ein Forum
zum fachlichen Austausch, zur Vernetzung und
Reflektion (erste Saule).

Gerade fur die ersten Jahre, aber auch allgemein
flr alle Richterinnen und Richter, Staatsanwaltin-
nen und Staatsanwalte gibt es darlber hinaus
ein stetig an die Bedlrfnisse angepasstes und
vielfaltiges Portfolio von Fortbildungen, welche
nicht juristisches Fachwissen vermitteln, son-
dern allgemeine Arbeitstechniken nahebringen
und personliche Starken entwickeln sollen. Dar-
unter fallen beispielsweise Seminare zu Rheto-
rik oder Belastungsmanagement/Resilienz wie
Veranstaltungen zum Stimmentraining oder zum
Erlernen mediativer Elemente (zweite Saule).

Die Fortbildungen werden von der Behdrde flr
Justiz und Verbraucherschutz selbst entwickelt
oder von externen Einrichtungen und Organi-
sationen, mit denen die Behdrde zusammen-
arbeitet, angeboten:

a) Landeseigene Fortbildungen

Die Behorde fur Justiz und Verbraucherschutz
bietet ein groRes Portfolio von jahrlich wieder-
kehrenden Formaten und sich an kurzfristig
auftretenden Bedarfen orientierenden Ver-
anstaltungen. Zu aktuellen Entwicklungen der
obergerichtlichen Rechtsprechung wie rele-
vanten Gesetzesanderungen wird fortlaufend
und moglichst zeitnah referiert. Neben klassi-
schen Tagesseminaren werden interdisziplinare
Tagungen, Vortrage, Diskussionsrunden, Work-
shops, Fachtage, Arbeitsgruppen sowie Online-
oder Hybrid-Veranstaltungen angeboten.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Qualifi-
zierung von Dienstjlingeren und Dezernatswech-
selnden. Vornehmlich fiir diesen Adressatenkreis



werden verschiedene Modulreihen angeboten.
In regelmaBig aufeinander folgenden Modulen
werden die fur das jeweilige Rechtsgebiet und
zur Dezernatsbearbeitung zentralen rechtlichen
Themen von erfahrenen Richterinnen und Rich-
tern sowie Staatsanwaltinnen und Staatsan-
walten referiert. Gegenwartig wird jahrlich eine
Modulreihe zum Familienrecht und eine Modul-
reihe zum Strafrecht angeboten.

Das Hanseatische Oberlandesgericht und die
Hamburger Generalstaatsanwaltschaft organi-
sieren fur ihre Bereiche zudem ,Praxis-Work-
shops” bzw. ,Assessorenfortbildungen”, in
denen erfahrene Kolleginnen und Kollegen zu
relevanten Themen referieren. Auch die Fachge-
richte organisieren teilweise ahnliche Formate.

Rechtsprechung hat oftmals Berthrungspunk-
te mit dem Handeln der Verwaltung auRerhalb
der Behdrde fur Justiz und Verbraucherschutz.
HierflUr gibt es interdisziplinaren Austausch
in Kooperationsveranstaltungen mit anderen
Behorden. Beispielsweise beteiligen sich die
Behdrde fir Arbeit, Gesundheit, Soziales, Fami-
lie und Integration und die Behorde flr Justiz
und Verbraucherschutz bei Bedarf gegenseitig
an den fUr die jeweils andere Seite interessan-
ten Fortbildungsangeboten. Darlber hinaus
gibt es gemeinsame Angebote, etwa einen jahr-
lichen gemeinsamen interdisziplinaren Fachtag
zu einem Thema des Kinderschutzes.

b) Deutsche Richterakademie

Die bundesweit in allen 16 Bundeslandern
sowie dem Bund ausgeschriebenen Tagungen
der Deutschen Richterakademie bieten fach-
spezifische, verhaltensorientierte und interdis-
ziplinare Fortbildungen an. Ein Schwerpunkt
liegt auf Tagungen, die einen bundesweiten
Austausch erfordern und auf solchen, die
wegen eines sehr kleinen Adressatenkreises
in den einzelnen Bundeslandern nicht effektiv
angeboten werden kénnen.

c) Nordverbund

Die Tagungen des Nordverbunds richten sich
vornehmlich an Assessorinnen und Assessoren
bzw. Dezernatswechselnde. Zu den Angeboten
gehoren Einflhrungen in das zivilrichterliche,
das strafrichterliche, das staatsanwaltschaft-
liche, das verwaltungsrichterliche, das betreu-
ungsrichterliche, das sozialrichterliche und
das arbeitsrichterliche Dezernat. Ein umfang-
reiches Angebot richtet sich zudem an Dezer-
natswechselnde ins Familienrecht. Weiter gibt
es EinfUhrungsveranstaltungen zu ,Tatsachen-
feststellung vor Gericht” und ,Richterliches und
staatsanwaltschaftliches Selbstverstandnis”.

d) European Judicial Training Network

Das EJTN (European Judicial Training Network)
bietet auf europaischer Ebene ein breites Fort-
bildungsangebot zu europarechtlichen Themen
an. Zielgruppe sind alle Richterinnen und Rich-
ter sowie Staatsanwaltinnen und Staatsanwal-
te aus Mitgliedstaaten der Europaischen Union.
Hier gibt es verschiedene Austausch- und Fort-
bildungsformate wie den zweiwdchigen Grup-
penaustausch, das einwdchige AIAKOS-Hospi-
tationsprogramm flUr Berufseinsteigerinnen
und Berufseinsteiger, fachspezifische Seminare,
Studienbesuche bei den europaischen Institu-
tionen (EGMR, EuGH, Eurojust) oder den bilate-
ralen Gerichts-/Behdrdenaustausch.

e) Weitere externe Angebote

Die Behorde fir Justiz und Verbraucherschutz
unterstitzt die Teilnahme von Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren an bundesweiten
Gerichtstagen wie z.B. dem Verkehrsgerichts-
tag oder dem Mietgerichtstag sowie an den von
den Hamburger Fachgerichten flr ihre eigenen
Bereiche organisierten Richtertagungen, wie
den Hamburger Sozialgerichtstag oder den
Gerichtstag der Arbeitsgerichtsbarkeit. Dort
werden jeweils aktuelle, fachspezifische The-
men bewegt.
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RegelmaRig kdnnen Hamburger Richterinnen
und Richter sowie Staatsanwaltinnen und
Staatsanwalte darliber hinaus Angebote der
Bundesfinanzakademie, anderer Justizverwal-
tungen, der Europaischen Rechtsakademie, der
Deutschen Stiftung fur internationale rechtliche
Zusammenarbeit e.V. oder dhnlicher Institutio-
nen in Anspruch nehmen. Familienrichterinnen
und Familienrichtern stehen zudem ausgewahl-
te Fortbildungsveranstaltungen der Behorde
fur Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und
Integration offen.

2. Dritte Saule: Sicherheit

Die Behorde flr Justiz und Verbraucherschutz
hat in den vergangenen Jahren durch bauliche
und personelle Mallnahmen die Sicherheit in
den Dienstgebauden verstarkt. Parallel dazu
bietet die Personalentwicklung allen Beschaf-
tigten fortlaufend Seminare und Trainings an,
um die eigene Selbstbehauptungskompetenz
und Handlungssicherheit in bedrohlichen Situ-
ationen zu erhdhen. Die Angebote zielen je
nach Bedarf auf das Erlernen kdrperlicher Ver-
teidigungstechniken, deeskalierender Rhetorik
oder vermitteln Kenntnisse Uber bestimmte
Publikumsgruppen (z.B. Reichsblrgerszene).

3. Vierte Sdule: Supervision
Erganzend werden Supervisionen angeboten.
Sie starken den fachlichen Austausch und
die kollegiale Beratung. Supervision bietet
die Moglichkeit, individuelle Strategien zum
Umgang mit Belastungen am Arbeitsplatz und
zur Arbeitsorganisation zu entwickeln.

a) Kollegiale Fallsupervision

Derzeit gibt es 12 kollegiale Supervisions-
gruppen, die von jeweils zwei ausgebildeten
Supervisorinnen und Supervisoren aus der
Richterschaft geleitet werden. Die kollegiale
Fallsupervision ermoglicht es, problematische
Falle oder Arbeitssituationen in einer struktu-
rierten Form einer Gruppe vorzustellen. Ziel ist

es, einen ,Uberblick” (iber das Fallgeschehen zu
erlangen, um schwierige Dynamiken zu verste-
hen, die eigene Rolle in diesem Geschehen zu
erkennen und die Konfliktsituation sachgerecht
zu klaren.

b) Gruppensupervisionen

FUr Strafrichterinnen und Strafrichter besteht
die Moglichkeit der Teilnahme an speziell auf
strafrechtliche Themen und Bedirfnisse zuge-
schnittene Gruppensupervisionen. Flir beson-
ders belastete Bereiche der Staatsanwaltschaft
gibt es ebenfalls spezielle Gruppensupervi-
sionsangebote.

4. Fiinfte und Sechste Saule: Fort-
bildungen zu Management-Tools
und Leitungskompetenzen

Eine gezielte Schulung von Flihrungs- und Lei-

tungskompetenzen ist in der Verwaltung mit

ihrem grundsatzlich hierarchischen Aufbau eine

Selbstverstandlichkeit. So bieten einige Abord-

nungspositionen in die ministerielle Verwaltung

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwaltin-

nen und Staatsanwalten die Moglichkeit, frih-

zeitig erste Flhrungs- und Leitungsfunktionen
wahrzunehmen und derartige Kompetenzen
zu entwickeln. In der Gerichts- und Justizver-
waltung sowie in den Staatsanwaltschaften
sind ebenfalls klassische Fuhrungsstrukturen
vorhanden. In dem von fachlich weisungs-
freien Entscheidungsprozessen unabhangiger

Richterinnen und Richter gepragten Selbstver-

standnis der Gerichte hat hingegen lange kei-

ne Beachtung gefunden, dass in Spruchkdrpern
zwar keine hierarchische Fihrung, jedoch late-
rale Leitung erfolgt. Auch die sog. ,Weiteren

Aufsichtsfiihrenden Richterinnen und Richter”

Uben gewisse Flihrungs- und Leitungsaufga-

ben aus. Es bedarf daher auch fir die Justiz

einer gezielten Schulung von Fldhrungs- und

Leitungskompetenzen, damit effektive Struk-

turen der Zusammenarbeit und Entscheidung

unterstitzt werden, Personalfiihrung gut und



planvoll gestaltet wird und Belastungen durch
planvolle Steuerung vermieden werden. Deshalb
erganzen Schulungen zu Leitungskompetenzen
fir Fihrungskrafte in der Gerichtsverwaltung
sowie flUr Vorsitzende eines Spruchkorpers das
Fortbildungsangebot der Behorde fir Justiz
und Verbraucherschutz.

Fir die Staatsanwaltschaften hat die Behorde
fUr Justiz und Verbraucherschutz eine geson-
derte Fihrungsqualifizierung etabliert, die Bau-
steinreihen flr alle Ersten Staatsanwaltinnen
und Staatsanwalte sowie Oberstaatsanwaltin-
nen und Oberstaatsanwalte enthalt.

Erganzend dazu werden Follow-Ups und the-
matische Einzelveranstaltungen, zum Beispiel
nach Bedarf
durchgeflihrt. Darlber hinaus vermittelt die

zu Verwaltungskompetenzen,

Behorde fir Justiz und Verbraucherschutz

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwal-

tinnen und Staatsanwalte in Fihrungs- bzw.
Leitungsfunktionen die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen flir Fihrungskrafte, die
von anderen - nicht juristisch ausgerichteten -
Einrichtungen angeboten werden, wie beispiels-
weise dem Zentrum fUr Aus- und Fortbildung
(ZAF) oder der Hanseakademie.

5. Siebte Sdule: Psychosoziale
Unterstiitzung

SchlieRlich sollen Bereiche oder Einzelpersonen
gezielte Unterstltzung erhalten kénnen (Grup-
pen- oder Einzelcoaching), wenn sie durch ihr
Arbeitsumfeld (Offentlichkeitsdruck, proble-
matische FlUhrungssituationen, Konflikte unter
Kolleginnen und Kollegen, zu hohe Arbeitsbe-
lastung) oder die Inhalte ihrer Tatigkeit (Kon-
frontation mit Tod und Leid) besonders belastet
sind und gezielte Unterstltzung zur Erhaltung
von Gesundheit und Arbeitsfahigkeit erforder-
lich werden.
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a) Gesundheitsforderung

Gesundheitsforderung ist Voraussetzung fur
den Erhalt der Arbeitskraft und Motivation. Die
Hamburger Justiz verflgt Gber eine Vielzahl an
Angeboten:

m Team fiir Beratung & Gesundheit
Das Team fur Beratung & Gesundheit bietet
allen Beschéaftigten der Justiz Einzel- oder
Gruppenberatung, Mediation und Gesund-
heitsangebote. Die Beratung kann sowohl in
privaten als auch in beruflich belastenden Situ-
ationen in Anspruch genommen werden. The-
men kdnnen unter anderen sein: psychische
Erkrankungen, familiare und berufliche Krisen,
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Suchterkrankungen, Langzeiterkrankungen,
finanzielle Probleme, Umgang mit Trauer und
Stressbewaltigung, oder auch Umgang mit
Konflikten in Teams, Leistungseinschrankun-
gen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
Strukturierung von Veranderungsprozessen.

Des Weiteren plant und organisiert das Team
flr Beratung & Gesundheit Kurse, Semina-
re und Vortrage aus dem Bereich Sucht und
zur betrieblichen Gesundheitsférderung (wie
z.B. ,die digitale Bewegte Pause” oder Shiat-
su-Massage-Angebote).



m Gesundheitslotsen

Seit 2004 sind Arbeitgeber verpflichtet, Ian-
ger erkrankten Beschaftigten ein Betriebliches
Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten.
In der Hamburger Justiz kdnnen die Beschaf-
tigten der Behorde fur Justiz und Verbrau-
cherschutz, der Justizvollzugsanstalten sowie
der Staatsanwaltschaften bei Bedarf durch
das seit Mitte 2020 in der Behorde fir Justiz
und Verbraucherschutz eingerichtete Projekt
der Gesundheitslotsen Unterstutzung bei der
Bewaltigung der Wiedereingliederung erfah-
ren. Das BEM-Angebot wird durch die Gesund-
heitslotsen betreut.

m Pravention

Zur Vorbeugung und Verhinderung von
Erkrankungen bieten die Fachkrafte fur
Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedizini-
sche Dienst der FHH Beratung und Unter-
stitzung mit konkreten MalBnahmen am
Arbeitsplatz und gezielte Praventionsan-
gebote an. Sportliche Aktivitdten werden
durch Zuschisse zu Sportclubs geférdert
(z.B. verglnstigte Nutzung der Sport- und
Wellnesseinrichtungen des EGYM Wellpass
Netzwerkes)3.

b) Peers

In der Justiz kann es zu Situationen kommen,
die selbst gestandene Richterinnen und Richter
oder Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte vor
plotzliche, emotional oder psychisch belastende
Herausforderungen stellen. In diesen Situatio-
nen kdnnen speziell in (u.a.) Psychotraumato-
logie und Gesprachsfihrung geschulte Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Richterschaft und
der Staatsanwaltschaft als ,Peers” zum Einsatz
kommen und als erste Anlaufstelle in Form von
Einzel- oder auch Gruppengesprachen Unter-
stltzung anbieten. Bei Bedarf kdnnen von dort
weitere Gesprachsangebote vermittelt werden.*

c) Coaching/ Teamentwicklung

Uber das Angebot des Teams fiir Beratung &
Gesundheit und der verschiedenen Supervisio-
nen hinaus besteht die Mdglichkeit, Gber die
Behorde flr Justiz und Verbraucherschutz ein
Einzelcoaching oder eine Teamentwicklungs-
malnahme zu organisieren, um z.B. Fihrungs-
krafte oder andere Beschaftigte in besonders
herausfordernden Situationen zu unterstitzen.

3 Hierzu: https://fhhportal.ondataport.de/websites/0017-personal/SitePages/EGYM(1).aspx — Fitnesskoopera-

tion — EGYM Wellpass.

4 Hierzu: https://fhhportal.ondataport.de/websites/0041-Personal-Gesundheitsfoerderung/SitePages/Peers.aspx.
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IV. Vereinbarkeit von beruflichen Verpflichtungen mit
individueller Lebensgestaltung und -planung

—» Die Hamburgische Justiz bietet viele
Méglichkeiten, die beruflichen Verpflich-
tungen mit individueller Lebensgestal-
tung und -planung zu vereinbaren:

—» Maoglichkeit zum Arbeiten an einem
anderen Ort

=» Verschiedene Arbeitszeitmodelle

—» Kindernotbetreuung

= Sabbatical

=» Kurz-Sabbatical

—» Bildungs- und Sonderurlaub.

Die Tatigkeit als Richterin und Richter sowie
Staatsanwaltin und Staatsanwalt in der Ham-
burger Justiz bietet viele Moglichkeiten, um eine
inhaltlich und persdénlich anspruchsvolle Tatig-
keit mit individueller Lebensgestaltung und
-planung zu verbinden.

1. Dienst an einem anderen Ort
Arbeiten an einem anderen Ort erleichtert die
Vereinbarkeit beruflicher und privater sowie
familiarer Verpflichtungen und kann dazu bei-
tragen, familienbedingte Unterbrechungen der
Berufstatigkeit zu reduzieren. Richterinnen und
Richter sind aufgrund ihrer verfassungsrecht-
lich garantierten Unabhangigkeit im Wesent-
lichen frei in der Entscheidung, wann und wo
sie ihre Arbeit erledigen. Staatsanwaltinnen
und Staatsanwalten muss dieses ebenfalls in
einem angemessenen Umfang ermdéglicht wer-
den. Fir Letztere enthélt die im Marz 2022 in
Kraft getretene neue Vereinbarung nach § 93
HmbPersVG lber Dienst an einem anderen Ort
die wesentlichen Regelungen zu raumlich fle-
xiblen Arbeiten.®

Die Mdglichkeiten, ortsunabhangig zu arbeiten,
sind seit der EinfUhrung der elektronischen Akte
bei den Gerichten und den Staatsanwaltschaften,
deutlich ausgeweitet worden. Sie erlaubt es allen
Beschaftigten, unabhangig von Ort und Zeit auf
Akteninhalte zugreifen zu kdnnen. Im Zuge der
Einflhrung der elektronischen Akte wurde eine
moderne Arbeitsplatzausstattung geschaffen
(z.B. Touch-Monitore, Monitorarm, Convertible-
Notebook). Die flachendeckende Einflhrung der
elektronischen Akte soll bis spatestens Ende des
Jahres 2025 abgeschlossen sein.

2. Teilzeit

Richterinnen und Richtern ist auf Antrag Teil-
zeitbeschaftigung bis zur Halfte des regelma-
Rigen Dienstes und bis zur jeweils beantragten
Dauer zu bewilligen, § 5a Abs. 1 S. 1 HmbRIG,
wobei zwingende dienstliche Griinde nicht ent-
gegenstehen dirfen, § 5a Abs. 2 Nr. 2 HmbRIG.
FUr Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte ist
die Moglichkeit, die Arbeitszeit bis auf die Half-
te der regelmafBigen Arbeitszeit zu reduzieren,
soweit dienstliche Belange nicht entgegenste-
hen, in § 62 Abs. 1 HmbBG geregelt.

Daneben besteht die Moglichkeit, dass Arbeits-
zeit aus familiaren Griinden verklrzt wird. Rich-
terinnen und Richter sowie Staatsanwaltinnen
und Staatsanwalte kbnnen bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres des Kindes oder wenn
ein pflegbedirftiger sonstiger Angehoriger
oder eine Angehorige tatsachlich betreut oder
gepflegt wird (sofern zwingende dienstliche
Belange dem nicht entgegenstehen), die Arbeits-
zeit reduzieren oder Urlaub ohne Dienstbezlige
bis zur Dauer von drei Jahren mit der Mdglichkeit
der Verlangerung nehmen, § 4a Abs. 1 HmbRIG,
§ 63 Abs. 1 HmbBG. Die Arbeitszeit darf in den
genannten Fallen bis auf ein Viertel geklirzt wer-
den, § 63 Abs. 1 Nr. 1 HmbBG bzw. bei Richterin-
nen und Richtern nach § 4a Abs. 1 Nr. 1 HmbRIG
bis auf die Halfte des Dienstes.

5 Abrufbar unter:_§ 93 Vereinbarung Dienst an einem anderen Ort.pdf (ondataport.de).
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Es gibt verschiedene Moglichkeiten, die ver-

kirzte Arbeitszeit aufzuteilen. Diese reichen
von der klassischen Halbtagsarbeit Gber die
Verteilung der verklirzten Arbeitszeit auf drei
bis finf Tage in der Woche bis hin zu verschie-
denen wdchentlichen Wechselmodellen.

3. Kindernotbetreuung

Durch eine Kooperation mit den Einrichtungen
der Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas
GmbH ist es allen Beschaftigten maéglich, in
ungeplanten Betreuungsengpassen aus dienst-
lichen oder privaten Grinden eine Kindernot-
betreuung in Anspruch zu nehmen.®

4. Sabbatical und Kurzsabbatical

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwal-
tinnen und Staatsanwalte steht die Moglichkeit
eines Sabbaticals offen, §§ 2, 7 Abs. 2 Ver-
ordnung Uber die Arbeitszeit der Beamtinnen
und Beamten (ArbzVO). Als besondere Form
der Teilzeitbeschaftigung wird beim Sab-
batjahrmodell eine in der Regel mehrjahrige

Arbeitsphase (sog. Ansparphase) mit einer
zusammenhangenden Freizeitphase (sog. Frei-
stellungsphase) von (je nach Modell mindes-
tens) einem Jahr kombiniert. In der Ansparpha-
se wird zunachst in dem bisherigen Umfang
weitergearbeitet, bevor sich die Freistel-
lungsphase, die grundsatzlich frihestens ab
der Halfte des Gesamtbewilligungszeitraums
genommen werden kann, anschlief8t. Fir beide
Phasen betragt der Bewilligungszeitraum zwei
bis sieben Jahre. Je nach Dauer des Gesamt-
bewilligungszeitraums bestehen verschiedene
Varianten, die Arbeitszeit in dem betreffenden
Zeitraum zu verteilen. So kann bei einem Sab-
batical von insgesamt vier Jahren eine Teil-
zeitbeschaftigung im Umfang von 75 % der
Arbeitszeit vereinbart werden, die auf drei Jah-
re Vollbeschaftigung und ein Jahr Freistellung
(frhestens nach zwei Jahren) verteilt wird. Die
Bezlge werden flr die gesamte Dauer aus der
vereinbarten Teilzeitbeschaftigung bezogen
(mit Ausnahme bestimmter Zulagen). Dabei
wird das Entgelt monatlich Uber die gesamte

6 Hierzu:_https://fhhportal.ondataport.de/websites/0041-Personal-Familie%20und%20Beruf/SitePages/Kinder-

notfallbetreuung.aspx.
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Dauer anteilsmaBig gleich gezahlt (bspw. bei
einer Gesamtdauer von sieben Jahren Gber den
gesamten Zeitraum sechs Siebtel des hundert-
prozentigen Entgelts).

GroRer als beim Sabbatjahrmodel ist der
Gestaltungsspielraum beim sog. Kurz-Sabba-
tical. Hierbei werden langere Freistellungspha-
sen zu unterschiedlichen Zeiten oder am Stiick
angespart. Fir Staatsanwaltinnen und Staats-
anwalte ist das Kurz-Sabbaticalin § 1 Abs. 5 S.
2 ArbZVO, § 62 Abs. 1 HmbBG geregelt. Der
Bewilligungszeitraum betragt maximal ein Jahr
(bzw. 52 Wochen). Unter Berlcksichtigung der
dienstlichen Belange sind verschiedene Kombi-
nationen von Arbeits- und Freistellungsphasen
maglich.

Fir Richterinnen und Richter findet sich nach §
5a Abs. 1 S. 2 HmbRIG als Auspragung der rich-
terlichen Unabhangigkeit die Moglichkeit, Teil-
zeitbeschaftigung auch so zu regeln, dass nach
einer im Voraus festgelegten Abfolge Phasen
einer vollen dienstlichen Inanspruchnahme mit
Phasen einer vollstandigen oder teilweisen Frei-
stellung vom regelmaligen Dienst wechseln.

5. Bildungs- und Sonderurlaub
Anspruch auf Bildungsurlaub haben alle Richte-
rinnen und Richter sowie Staatsanwaltinnen und
Staatsanwalte nach Nr. 6 Abs. 1 a) der Richt-
linien Uber die Bewilligung von Sonderurlaub
flr Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen
und Richter (HmbSUFrIR). Fur einen Zweijahres-
zeitraum stehen 10 bezahlte Arbeitstage zur
Verfligung, die flr anerkannte Bildungsveran-
staltungen zur politischen Bildung, fiir die beruf-
liche Weiterbildung oder zur Qualifikation fir ein
Ehrenamt in Anspruch genommen werden kon-
nen, vgl. Nr. 6 Abs. 1 a) HmbSUrIRiV.m. §§ 15, 1
Abs. 1 HmbBIiUrlG. Die Besoldung wird wahrend
des Bildungsurlaubs ungekiirzt fortgezahlt.

Daneben besteht die Moglichkeit, Sonderurlaub
zur Wahrnehmung staatsbirgerlicher Rechte
und Pflichten, fur gesundheitliche Zwecke oder
aus anderem wichtigem persdénlichem Grund
zu nehmen. Die Einzelheiten sind flr Richte-
rinnen und Richter sowie Staatsanwaltinnen
und Staatsanwalte in den Richtlinien Gber die
Bewilligung von Sonderurlaub fur Beamtinnen
und Beamte sowie Richterinnen und Richter
(HmbSUrIR) geregelt.”

7 Abrufbar unter: https://fhhportal.ondataport.de/websites/1002/DocsAndForms/HmbSUrIR.pdf
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V. Gleichstellungsforderung

=» Ziel der Personalentwicklung ist es, ein

ausgeglichenes Geschlechterverhalt-
nis sowohl im Eingangsamt als auch im
Bereich der Befoérderungsstellen her-
zustellen. Ein besonderes Augen-merk
liegt dabei auf der Gewahrleistung der
Chancengleichheit von Teilzeitkraften:

=—» Alle fiir berufliches Vorankommen
potenziell forderlichen Stellen sowie
Beférderungs- und Filihrungsposi-
tionen (soweit mit den dienstlichen
Verpflichtungen vereinbar) sollen in
Teil-zeit ermdglicht werden.

=—» Gerichts- und Behordenleitungen
sowie Flihrungspersonen sollen fiir
die Herausforderungen, denen Teil-
zeitkrafte ausgesetzt sind, sensibili-
siert werden.

—» Im Rahmen eines gerichtsiibergrei-
fenden Mentoring-Programms stehen
weiblichen Mentees fir ein Jahr Men-
torinnen und Mentoren zur Seite, um
ihre Erfahrungen zur Vereinbarkeit von
dienstlichen und familidaren Verpflich-

tungen aus erster Hand weiterzugeben.

=» Ziel der Personalentwicklung ist zudem

die Gewahrleistung der Chancengleich-

heit von schwerbehinderten Richterinnen

und Richtern sowie Staatsanwaltinnen

und Staatsanwalten: Um ihren besonde-

ren Bediirfnissen und Herausforderungen

gerecht zu werden, ist deshalb insbeson-

dere dem Erfordernis der Barrierefreiheit

Rechnung zu tragen wie:

m barrierefreier Zugang zu allen
Raumlichkeiten

m barrierefreie Gestaltung und
Ausstattung des Arbeitsplatzes

m barrierefreier Zugang zu
Personalentwicklungsmanahmen
und Informationen

m bevorzugte Berlicksichtigung bei
Fortbildungen

m Entwicklung von alternativen
Personalentwicklungsmdéglichkeiten
fir Beférderungsamter
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1. Férderung eines ausgeglichen
Geschlechterverhdltnisses

Ein groBes Anliegen der Personalentwicklung
in der Hamburger Justiz ist seit vielen Jahren,
ein ausgeglichenes Geschlechterverhaltnis
sowohl im Bereich R1 als auch im Bereich der
Beférderungsstellen zu erreichen. Trotz inten-
siver und anhaltender BemUhungen ist jedoch
zu konstatieren, dass Manner im Eingangsamt
unterreprasentiert sind (37%), wahrend Frau-
en trotz ihrer Uberreprasentanz im Eingangs-
amt (63 %) in den Besoldungsgruppen R2 und
hdher nur mit einem Anteil von nur 46 % ver-
treten sind.®

Zugleich ist festzustellen, dass nach wie vor
ganz Uberwiegend Richterinnen und Staats-
anwaltinnen in Teilzeit arbeiten. So arbeiten
50,8% der Richterinnen und Staatsanwal-
tinnen der Besoldungsgruppe R1 in Teilzeit,
wahrend nur 15,2 % ihrer mannlichen Kolle-
gen von dieser Moglichkeit Gebrauch machen.
Der Anteil aller Teilzeitkrafte im Eingangsamt
ist mit insgesamt 36 % deutlich groBer als in
den Beforderungsamtern R2 und R3 (22 % bei

R2, 2% bei R3). In den Beférderungsamtern
ab R4 sind ausschlielich Vollzeitkrafte tatig.
Ein ahnliches Geschlechterverhaltnis spiegelt
sich auch bei der Elternzeit wider: So waren im
Jahr 2024 70% der Beschaftigten, die Eltern-
zeit genommen haben, weiblich. Zudem nah-
men Frauen mit durchschnittlich 12 Monaten
weiterhin deutlich langer Elternzeit als Manner
mit durchschnittlich 4,6 Monaten.

Ein wesentlicher Grund fir die ungleiche
Geschlechterverteilung in den Beférderungs-
amtern ist darin zu sehen, dass flr einen
beruflichen Aufstieg entscheidende Weichen-
stellungen (Abordnungen, Erprobung, Wahr-
nehmung von Verwaltungsaufgaben etc.) meist
in einer Lebensphase gestellt werden, in der
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine
besondere Rolle spielt. Deshalb ist es Ziel der
Personalentwicklung, die Chancengleichheit
gerade der Teilzeitbeschaftigten, gleich wel-
chen Geschlechts, sowohl auf dem Weg zu als
auch in Beforderungs- und Fihrungspositionen
zu gewahrleisten.
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Im Einklang mit dieser Zielsetzung sind nach
§13 Abs. 1 HmbGleiG alle Arbeitsplatze, ein-
schlielBlich derjenigen mit Vorgesetzten- und

Leitungsaufgaben, grundsatzlich fur die Wahr-
nehmung in Teilzeit geeignet. Eine Teilzeitbe-
schaftigung nach §§ 4, 5 und 5a HmbRIG bzw.
§§ 62 bis 63b HMbBG - insbesondere eine Teil-
zeittatigkeit aus familiaren Griinden - darf das
berufliche Fortkommen nicht beeintrachtigen,
§ 6a HMbRIG bzw. § 66 Abs. 2 HmbBG.

Vor diesem Hintergrund sollen alle fir ein beruf-
liches Vorankommen potenziell forderliche Stel-
len (Abordnungen einschlieBlich Erprobungen,
Verwaltungstatigkeiten wie prasidialrichterliche
Tatigkeiten, Tatigkeiten beim Prifungsamt etc.)
in Teilzeit ermoglicht werden, damit auch Teil-
zeitbeschaftigte auf (,Sprungbrett”-)Positionen
gelangen kénnen, in denen sie Personalverant-
wortlichen auffallen kénnen. Ebenso missen
Beférderungs- und Fihrungspositionen - unter
Beachtung dienstrechtlicher Grenzen - in Teil-
zeit ausgelbt werden kénnen. In letzter Zeit
wurden hier schon entscheidende Fortschritte

erzielt. Die meisten Gerichte und die Staatsan-
waltschaft bieten mittlerweile solche Teilzeit-
stellen an. Darlber hinaus werden mittlerweile
Stellen in der Gerichtsverwaltung auch als Job-
sharing- bzw. Tandemmodell angeboten.

Weiter sollen Teilzeitbeschaftige bei der Ver-
gabe von zeitlich umgrenzten Zusatzaufgaben
(bestimmte Verwaltungsaufgaben, Projekte,
Arbeitsgruppen usw.) besonders bedacht wer-
den, damit sie auch abseits von klassischen
Verwaltungsstellen entsprechende Erfahrungen
sammeln und Fahigkeiten unter Beweis stellen
konnen.

Da Richterinnen und Richter sowie Staatsan-
waltinnen und Staatsanwalte einerseits keine
festen Dienstzeiten haben, dienstliche Belange
aber andererseits auch nachmittags sicherge-
stellt werden mussen (z.B. Eilsachen, Sitzun-
gen in Haftsachen) und Verwaltungsaufgaben
oft besonderen Einsatz fordern, missen -
unter Beachtung der rechtlichen Grenzen (ins-
besondere gesetzlicher Richter) — verlassliche

T
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Rahmenbedingungen geschaffen werden, die
Teil- und Vollzeitbeschaftigten Planbarkeit
ermoglichen. Dies ist einerseits Aufgabe der
Gerichts-/Behordenleitungen bzw. der Vor-
sitzenden und soll deshalb nicht erst von den
(Teilzeit-)Beschaftigten eingefordert werden
mussen. Andererseits kdnnen die damit ver-
bundenen Herausforderungen nur dann gut
bewaltigt werden, wenn alle Beteiligten (z.B.
auch die Mitglieder eines Spruchkorpers unter-
einander, insbesondere bei unterschiedlichen
Arbeitszeitanteilen) im Gesprach hierzu sind
und sich getragen von gegenseitiger Riicksicht-
nahme in einem gewissen Mal} flexibel zeigen.
Entsprechende Fortbildungsangebote sollen
hierbei unterstitzen. So ist die Thematik der
Forderung der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie der Gleichstellungsférderung in
die bereits bestehenden Fortbildungen ,Lei-
tungskompetenz flir Vorsitzende Richter:in-
nen” sowie ,Leitungskompetenz fir Staatsan-
waltiinnen” integriert worden. Ziel ist es, fir die
Herausforderungen der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie zu sensibilisieren.

Es geht bei Gleichstellungsforderung aber nicht
nur um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
mithilfe von Arbeitszeitmodellen: Frauen sind
haufig zurlckhaltender bei Bewerbungen und
bewerben sich haufiger als Manner auf Stellen,
die unter ihrem Leistungsniveau liegen. Daher
sollen alle Personalverantwortlichen fur dieses
Phanomen sensibilisiert werden. Diejenigen,
die Personalentscheidungen vorbereiten, aber
nicht selbst Auswahlentscheidungen treffen
(z.B. Prasidialrichterinnen und -richter bei Aus-
schreibung von Interessenbekundungsverfah-
ren flr Behordenstellen), sollen gezielt fir das
jeweilige Stellenprofil geeignete Frauen anspre-
chen und zur Bewerbung bzw. Interessenbekun-
dung, ggf. unter besonderem Hinweis auf die
Teilzeiteignung, motivieren. Richterinnen sollten
zudem vermehrt angesprochen werden, um sie
als Pruferinnen flr die Staatsexamina zu gewin-
nen. Ein ausgeglichenes Geschlechterverhaltnis

wird gegenlber dem potenziellen Nachwuchs
die Geschlechterdiversitat in der Hamburger
Justiz reprasentieren und ein Vorbild fur spa-
tere Entwicklungsmaoglichkeiten sein.

Zur Férderung von Richterinnenistim Jahr 2023
durch die Behérde fir Justiz und Verbraucher-
schutz ein gerichtstbergreifendes Mentoring-
Programm eingefihrt worden. Es richtet sich
derzeit ausschlieBlich an weibliche Mentees, da
insoweit mit Blick auf den Frauenanteil in Befér-
derungsamtern im Vergleich zum Eingangsamt
aktuell der hochste Handlungsbedarf besteht.
Bei Bedarf soll es flir eine spatere Erweiterung
auf andere Gruppen offen sein, deren Gleich-
stellung ebenfalls zu fordern ist (z.B. ethni-
sche Herkunft, Alleinerziehende oder Teilzeit-
beschaftigte). Den Mentees stehen fir ein
Jahr Mentorinnen und Mentoren zur Seite, die
bereits Beforderungsamter mit Fihrungsfunk-
tion innehaben oder im Eingangsamt Fuhrungs-
bzw. Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, und
ihre Erfahrungen zur Vereinbarkeit von dienst-
lichen und familiaren Verpflichtungen aus erster
Hand weitergeben und Karrierewege aufzeigen
kdnnen. Der gerichtbarkeitstbergreifende Aus-
tausch fordert zugleich Netzwerke und ermog-
licht vertiefte Einblicke in die Hamburgische
Justiz und kann so neue Entwicklungsperspek-
tiven erdffnen.

2. Gleichstellungsférderung
schwerbehinderter Richterinnen
und Richter sowie Staatsanwal-
tinnen und Staatsanwailte

Ziel der Personalentwicklung ist zudem die

Gewahrleistung der Chancengleichheit von

schwerbehinderten Richterinnen und Richtern

sowie Staatsanwaltinnen und Staatsanwalten.

Bei schwerbehinderten Richtern und Richte-

rinnen sowie Staatsanwaltinnen und Staatsan-

walten hdngen Motivation, Zufriedenheit und

Moglichkeit beruflicher Entwicklung von der

gelebten Bereitschaft ab, auf ihre spezifischen

Bedurfnisse einzugehen. Um ihren besonderen



BedUrfnissen gerecht zu werden, ist deshalb
insbesondere dem Erfordernis der Barrierefrei-
heit Rechnung zu tragen.

Dazu gehort:

m barrierefreier Zugang zu allen Raumlich-
keiten

m barrierefreie Gestaltung und Ausstattung
des Arbeitsplatzes (insbesondere im Be-
reich der IT die barrierefreie Nutzbarkeit
von Software und Hardware)

m barrierefreier Zugang zu Personalentwick-
lungsmalBnahmen

m bevorzugte Berlcksichtigung bei Fortbil-
dungen

m rechtzeitiger und barrierefreier Zugang zu
Informationen

m Entwicklung von alternativen Personalent-
wicklungsmaoglichkeiten fir Beforderungs-
amter

m Beachtung des Hamburger Aktionspla-
nes zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention

Flhrungskrafte sollten im Hinblick auf die bei
ihnen angestellten schwerbehinderten Kolle-
ginnen und Kollegen insbesondere Personal-
entwicklungsmoglichkeiten im Blick haben,
die deren Fahigkeiten entsprechen und die zur
gesundheitlichen Entlastung beitragen (z.B.
Einsatz sehbehinderter Personen im Bereich
der Mediation).
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VI. Ausblick auf kiinftige Vorhaben

Die Behorde flr Justiz und Verbraucherschutz
wird das bereits etablierte feste Austauschfor-
mat mit den Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten flr eine gezielte, zukunftsorientierte und
nachhaltige Personalentwicklung fortsetzen
und stetig weiterentwickeln. Neben der Fort-
schreibung und dem Ausbau der vorhandenen
umfassenden Angebote zur Personalentwicklung
soll insbesondere noch das Thema ,Erprobungs-
praxis” beleuchtet und Uberarbeitet werden.

Hinsichtlich der Erprobungen wird gemeinsam
mit den Gerichten und Staatsanwaltschaften
betrachtet werden, ob eine transparente und
gezielte Personalentwicklung eine Regelung der
Erprobungspraxis erfordert. In diesem Zusam-
menhang wird insbesondere gemeinsam zu
besprechen sein,

® was eine gute Erprobung auszeichnet und
worauf es bei einer Erprobungsbeurteilung
ankommt,

m welche Fahigkeiten erprobt werden, ob un-
terschiedliche Fahigkeiten mit unterschied-
lichen Beforderungszielen in verschiedenen
Modellen erprobt werden sollen,

nach welchen Kriterien bestimmt werden
soll, wem zu welchem Zeitpunkt eine

m Erprobung angeboten wird,
m ob und unter welchen Bedingungen Ab-

ordnungen an Bundesgerichte und in Bun-
desministerien oder zum GBA als Erpro-
bung anerkannt werden,

wie die Anzahl der Erprobungen im
Hinblick auf die zu erwartenden Bedarfe
in den Beforderungsadmtern zu steuern ist,
ob Weichenstellungen flr frihe Erpro-
bungen und Beférderungen - wie z.B.
die Auswahl von Prasidialrichterinnen und
Prasidialrichtern - transparenter erfolgen
mussten.



Impressum

Behorde flr Justiz und Verbraucherschutz

_i_ti_

—
Behorde fir Justiz

Hamburg und Verbraucherschutz

Zentralamt, Personalabteilung
Drehbahn 36, 20354 Hamburg
Verfasserin: Ri'inOLG Dr. Kitty Brehmer (v.i.S.d.P)

Gestaltung:
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
Neuenfelder Strale 19, 21109 Hamburg

Bildnachweise: Behorde flir Justiz und Verbraucherschutz, Titel, S. 11, 15, 23, 26 | Senatskanzlei
Hamburg, S. 3 | Finanzgericht, S. 4 | Sozialgericht Hamburg, S. 6 | Generalstaatsanwaltschaft,
S. 7,9, 12 | Hanseatisches Oberlandesgericht, S. 19, 20 | Jan Stemplewitz/OVG, S. 24& 25 |
Amtsgericht Wandsbek, S. 27 | Hanseatisches Oberlandesgericht, S. 29

Hamburg, im September 2025

RINER £4,8 www.blauer-engel.de/uz195

Dgees <o

) - ressourcenschonend und
i "j umweltfreundlich hergestellt
N - emissionsarm gedruckt

O a2
s, S
ez - (iberwiegend aus Altpapier DS5

Dieses Druckerzeugnis wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

31






	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis 
	I.  Grundgedanken zur Personalentwicklung 
	II.  Gezielte Personalentwicklung in einzelnen beruflichen Lebensphasen
	1. Nachwuchsgewinnung: Referendariat und Einstellungsverfahren 
	2. Proberichterphase mit  Stationsmodell
	3. „Sidesteps“ im Laufe der beruflichen Entwicklung
	4. Beurteilungswesen und Erprobung

	III.  Stärkung der Justiz von innen  
	1. Erste und zweite Säule: Fortbildungen zu Fachwissen und Arbeitstechniken
	2. Dritte Säule: Sicherheit 
	3. Vierte Säule: Supervision 
	4. Fünfte und Sechste Säule: Fortbildungen zu Management-Tools und Leitungskompetenzen
	5. Siebte Säule: Psychosoziale Unterstützung

	IV. Vereinbarkeit von beruflichen Verpflichtungen mit individueller Lebensgestaltung und -planung
	1. Dienst an einem anderen Ort 
	2. Teilzeit  
	3. Kindernotbetreuung 
	4. Sabbatical und Kurzsabbatical 
	5. Bildungs- und Sonderurlaub  

	V. Gleichstellungsförderung  
	1. Förderung eines ausgeglichen Geschlechterverhältnisses
	2. Gleichstellungsförderung schwerbehinderter Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 

	VI. Ausblick auf künftige Vorhaben
	Impressum



